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Dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie liegt folgender Zusatz-/ Ergänzungsantrag der CDU-
Fraktion vor:

…die CDU-Fraktion im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie stellt folgenden Antrag und bittet um 
Beratung und Beschlussfassung:

Die im Standardraumprogramm unter den Raumprogramm-Nummern 7.1 und 7.2 getroffene 
Festlegung wird wie folgt geändert: 
Es werden vier einzelne Toiletten -sogenannte Unisex Toiletten - errichtet und eine Zuweisung zu den 
Geschlechtern entfällt.

Begründung

Die Geschlechter der Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Einrichtungseröffnung sind nicht auf Dauer 
gleichbleibend. Derzeit sind männliche Mitarbeiter sehr selten, so dass auch dieses kein gutes 
Auswahlkriterium ist. Da mittelfristig die Mitarbeiteranzahl von Personen mit weiteren sexuellen 
Orientierungen Geschlechtsidentitäten zunehmen wird, ist es ratsam "offen" bzw. vorgabenfrei zu 
bauen, um spätere kostenpflichtige Umbauten vermeiden zu können….

Herr Barrenbrügge (CDU-Fraktion) erklärte, dass die Stadt zum Wohle der Kinder mehr ausgebe, als 
das Land NRW vorgibt. Da in den FABIDO- Einrichtungen deutlich mehr Frauen als Männer arbeiten 
und es mehr als zwei Geschlechter gäbe, wäre es einfacher jetzt die Toiletten ohne Vorgaben zu 
bauen.

Herr De Marco (SPD-Fraktion) stört sich in der Begründung an der Formulierung „… von Personen mit 
weiteren sexuellen Orientierungen zunehmen wird…“ und bittet darum das in „..Personen mit weiteren 
Geschlechtsidentitäten..“ zu ändern.

Dem stimmte Herr Barrenbrügge zu.

Frau Schneckenburger empfahl, den Antrag nicht zu beschließen, ohne prüfen zu lassen, welche 
rechtlichen Bestimmungen der Ausführung des Antrages entgegenstehen könnten. Eine 
Arbeitsstättenverordnung z. B., die Vorgaben darüber macht, wie die Ausgestaltung von Toiletten in 
Kindertagesstätten aussieht.

Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie beschließt einstimmig den Antrag der CDU mit 
der Änderung (fett) als Prüfauftrag an die Verwaltung

Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund 
einstimmig unter Berücksichtigung des obigen Prüfauftrags folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund

1. beschließt die Anwendung der TEK-Bauleitlinie.

2. beauftragt die Arbeitsgruppe (Jugendamt, FABIDO, städtische Immobilienwirtschaft und 
Fachbereich Liegenschaften) unter der Federführung des Fachbereichs Liegenschaften die 
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standardisierte Bedarfsplanung in der TEK-Bauleitlinie analog der Schulbauleitlinie 
zusammenzufassen und als Broschüre zu veröffentlichen.

3. beschließt die Übernahme der durch die Bauleitlinie zusätzlich entstehenden Kosten.

4. beschließt die Anpassung der Dortmunder Immobilienstandards (DIS) entsprechend der 
TEK-Bauleitlinie.
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